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Gesetzsammlung
für das

Königreich Sachsen.
16.

—

23.) Accisordnung für die Stadt Leipzig,

vom 24sten Juli 1824.

Wag Friedrich August, von GOTTES Gnaden, König von

Sachsen c. c. c. fugen zu wissen, daß, nachdem die in der, unterm 12ten Juni

dieses Jahres ergangenen, allgemeinen General-Accis--Ordnung enthaltenen Vorschriften auf
die Stadt teipzig, wegen der dem dasigen Handel ertheilten, besondern Befreiungen, auch

sonst, nicht allenehalben Anwendung leiden, Wir Uns bewogen gefunden haben, eine

besondere
General- Accis-Ordnung für die Srade teipzig,

unter Aufhebung der ebenfalls für die Stadt telpzig uncerm isten Juli 1705 ergange-

nen General-Accis-Ordnung, andurch zu erlassen; wollen und befehlen auch, daß solche

von dem unten gesehten Zeitpunkte an gebührend befolger, und sich biernach geacheec werde.

G. 1.

Die in dem 1sten und Zten F. der allgemeinen General-Accis-Ordnung ausgespro-Verbindung der

chene Verelnigung der tandaccise von inländischen Waaren, der General-Consumtion= Landaccise und

Acceise und des Mahlgroschens in eine einzige Abgabe, unter dem Namen der General- ded „Mlare
accise, findet auch in der Seade teipzig Srare. ·Generalaccise.

5.2.

Diese vereinigte Generalaccise wird in Leipzig erhoben: Gegenstandeder
A.) von den der Generalaccise unterworfenen Gegenständen, welche zum Verbrauche Aceiserhebung.

der Scadc in selbige eingebracht werden; (Eingangsaccisfe)

O.) vom Gewerbe in der Seade; (Gewerbeaccise)
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C.) vom Zug= und Zuchtvieh, das in der Stadt gebalten wird; (Nuswviehacise)

D.) von Grundstäcken. (Accissteuern)

. 3.

A. Einganss- A.)Die Eingangsaccise
accise. ist von Jedem zu entrichten, welcher einen accisbaren Gegenstand in die Stadt einbringt.

F. 4.

Accisbare Ge- Die accisbaren Gegenstände und die davon zu enerichtende Eingangsaccife sind in
gVensände. dem beigesügten Tarife verzeichnet.

— 6. 5.

Befreiung aller Waaren, welche zum Handel in Leipzig eingebracht werden, mit Ausnahme des
Handelsgüter. Weins, Bieres, Branneweins und Essigs, bleiben von der Generalaccise gänzlich be-

freie; wegen der von ihnen zu entrichtenden Handelsabgaben, der hierunter zwischen leß-

tern und der Generalaccise zu machenden Unterscheidungen, und wegen Ulbereragung der

Generalaccise vom ausländischen Getränke durch die Handelsabgabe, ist den Publicandis

vom 18ten März 1820 und 3üsten Januar 1824 J. 11. 12. und 42. nachzugehen.

G. 6.

Wenn sse zu er- Die Eingangsaccife ist bei dem Einbringen in die Stadt zu erlegen, weshalb sich der

legen. Einbringer sofort im dußern Thore bei dem Königlichen Thorschreiber zu melden, die einge-

brachten accisbaren Gegenstände mündlich oder schriftlich daselbst anzugeben, und, wenn

die Richtigkeie der Angabe untersucht worden ist, die Accise selbst entweder sofore in der

Thoreinnahme, oder, wenn er damit durch Ertheilung eines Thor-Ansage-Zettels auf die

Acciseinnahme verwiesen wird, an leßcere zu erlegen hat.

8. 7.

Anwendung des Die im gken und 10ten g. der allgemeinen Accisordnung, hinsichtlich der Fuhrleute

den10. und der mie der Post Reisenden, enthaltenen Vorschriften, sinden auch in der Stade
nen-Aceisord= Leipzig Statt.

nung. 6 3.

Befreiung der Accisbare Gegenstande, welche nur durch die Stadt durchgehen, sollen von der Ein—

gesirsten gangsaceise, jedoch nur unter folgenden, zusammen zu erfüllenden Bedingungen, freige-
lassen werden: wenn sie

a.) soforc beim Einbringen in der Thoreinnahme als durchgehend erklärc werden;

b.) wenn sie eneweder sofort und ohne Aufenthale durch die Scade hindurch geben,

oder auf den Wageplaß unter Accisaussicht gebrache werden, und bis zum Abfahren aus
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der Seadt, welches jedoch in den nächsten 24 Scunden erfolgen muß, daselbst ver-

bleiben, und

Zc.) wenn beim Einbringen, zu Sicherstellung der Accisabgaben, bei der Thorein-

nahme des Eingangs ein verhältenißmäßiges Gelddepositum erlege wird, welches bei der
Thoreinnahme des Ausgangs, nach erfolgtem richtigen Befunde, wieder zurückgegeben

werden soll. Wird die Anmeldung bei letzterer Einnahme unterlassen, oder über 24

Stunden seic der Zeic des Einbringens verspätige, so ist der Einbringer des sofore zur

Casse zu berechnenden Deposii verlustig.

. a.

Die in dem 13cen §. der allgemeinen Accisordnung vorgeschriebene Nachschußaccise Nachschuß-
von den aus einer accisbaren Stade nach teipzig mic Passirzecteln kommenden, und da areise.

selbst der Generalaccise unterworfenen Sachen, sindet auch in teipzig Seate, und wird

nach den Säßen des dasigen Acciskarifs berechnet.

6. 10.

Wenn eine solche Sache niche an einen neuen Eigenchümer in teipzig gelange, sondern Fortsetzung.

im Besiß des ersten Eigenthümers blelbe, so findet zwar eine Nachschußaccise niche Scatt.

Daferne aber die Accise von diesem Gegenstande nach dem teipziger Tarife mehr beträge,

als in dem allgemeinen Accistarife angeordnet ist, so hat auch der verbleibende Eigenehü-

mer von dieser Sache so viel zur Erfüllung der Accise beim Elnbringen in teipzig daselbst

nachzuerlegen, als der teipziger Tarifsah mehr beträgk, als der allgemeine.

*

11.
Ulb « s. ; Gultigkeit der

er die Accisvernehmung der aus teipzig versendeten Güter disponirt der 15te F§. Leixziger Aceis=

der allgemeinen Accisordnung; so wie auch passiriettel.
Wegfall der Re-

stitution der

. 12. Eingangsaccife
und Entrichtung

der 16te und 17te 8. der allgemeinen Accisordnung fur Leipzig gultig ist. derselben von
den auf dem

Lande veracei-

. 13. sirten Gegen-
ständen.

Die in dem 13ten §. der allgemeinen Accisordnung enthaltene Befreiung der, auf Aeeisverrech-

den zum Stadt- Seeuer-Quanto gehörigen Grundstücken, erbauren Erzeugnisse von der tung ver auf
Eingangsaccise, sinder in teipzig, nach Maßgabe der zeitherigen Verfassung, niche Seatt; K
es sind vielmehr dergleichen Erzeugnisse, mit alleiniger Ausnahme des zur Fücterung selbst erbauren Er-

erbauten Hafers, ohne Uncerschied, ob sie außer= oder innerhalb der städeischen Vermach- zeugnisse.

( 27° )
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ung erzeugt werden, von den Elgenthümern mie der Eingangsaccise zu vergeben; es

werden jedoch, wie zeieher, an die Stelle der einzelnen Verrechtung, auf Ansuchen der

Grundstücksbesitzer, billige jährliche Fixa zugestanden werden.

B.) Gewerbe- .)Gewerbeaccise.
accise.

S. 14.

Wegfall einer Innerhalb der Stadt wird vom Verkaufe oder Tausche einer bereies bei dem Ein-

belndern Han= gange mit der Generalaccise, oder der teipziger Handelsabgabe vergebenen Sache, eine
delsact ise besondere Handelsaccise nicht erhoben, wenn auch die Sache in eine damit Handel

treibende Hand gelangt.

G. 15.

Befreiung der Gleiche Befreiung von der Generalaccise am Orte genießen alle in Leipzig gefertigten
Fabrikate. Fabrikate, gleich viel, ob die hierzu gebrauchten Materialien bei ihrem Einbringen mit

der Generalaccise, oder mit den Handelsabgaben verrechtet worden sind.

. 16.

Bei deren Ver- Bei Versendungen solcher Fabrikate in das Inland finder die WVorschrife des 1 é5ten

sendung in das F. der allgemeinen Accisordnung Statt. General-Accis-Passir-Zettel können daher über
Inland. Fabrikate, deren Materialien blos mit der Handelsabgabe verrechtet worden sind, in der

Regel nicht ertheilet werden, sondern sie durfen nur dann ausgestellt werden, wenn

a.) die Materialien solcher Fabrikate hauptsachlich, und nach ihrem großten Theil,
beim Einbringen mit der Generalaccise vergeben werden mussen, oder wenn

b.) der Fabrikant die von ihm verbraucht werdenden, bei der Handelsabgabe zur

Vernehmung kommenden Materialien, aus freiwilliger Entschließung, noch besonders mie

der General. Eingangs=Accise, entweder im Einzelnen oder durch ein bewilligtes jahrliches
Fixum, verrechtet.

. 17.

Wegfall der Da der Handel in teipzig der Generalaccise nicht unterliege, so finden auch die im
Grossoaecise. 2Zsten bis 20sten der allgemeinen Accisordnung enthalcenen Worschriften, wegen der

vom Grossohandel zu erlegenden Grossoaccise, und der im 27'sten §. geordneten Nachzah=

lung der Eingangsaccise Seiten des teipziger Einwohners, von den von dasigen Kaufleu-

ten erkauften Waaren, in teipzig keine Anwendung. Do jedoch die Einwohner teipzigs

die zu ihrem Verbrauch daselbst erkauften, kaufmännischen Fellschaftcen srei von der in an-
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dern accisbaren Stadten zu erlegenden General-Eingangs-Accise erlangen, so ist, an der

Stelle der einzelnen Verrechtung, von ihnen, nach der bereits bestehenden Einrichtung,

eine besondere General-Consumtion-Fix-Accisezuerlegen.

0. 18.

Da der Betrag dieser Firaccise dermalen von Uns bis auf ein, der Königl. Accis= Besondere Con-

casse vorbehaltenes bestimmees Quankum, dem Sradt--Schulden-Tilgungs--Fonds überlassen suntn Fip-
worden ist, so verbleibe es, so lange diese Verwilligung noch fortdauerc, bei der wegen 5

Erbebung dieser Fir-Accig. Beicräge getroffenen, und unterm 27 sten Oktober und 1 1ten

November 1818 von Uns genehmigten, besondern Einrichtung.

C. 10.

blandkrämer, denen die Erholung der Waaren aus teipzig in ihren Handelsconcessio= wegen der Waa-

nen nachgelassen ist, haben beim Einkaufe derselben in leipzig die Generalaccise, nach dem renerholungon
sl A d A s - Landkramern;

allgemeinen Accistarif, an dasige Acciseinnahme zu entrichten, und, daß solches gesche-

ben, durch die erhaltenen Accisquittungen bei der Acciseinnahme ihres Wohnorts auszu-
weisen; die Unterlassung dieser Accisverrechtung in teipzig wird mic der für den Accisun-

terschleif, nach S. 102. der allgemeinen Accisordnung bestimmeen Strafe belege, wovon

die Nachentrichtung an die Einnahme des Wohnorts oder eines andern Orks niche befreit.

. 20.

Wenn in teipzig gefertigte Fabrikate# auf Jahrmärkee gebracht werden, so sind sie wegen der auf

binsichtlich der am Orte des Jahrmarkts zu entrichtenden Eingangsaccise, wenn sie nach Jahrmrkterer
vorstehendem 9. 16. nicht mit General-Accis-Passir-Zertel versehen sind, als auf dem eneeten *1“

Lande gefertigte Fabrikake, nach dem 3 2sten 9. der allgemeinen Accisordnung, zu behan-

deln. WVon dem, was als unverkauft von dem Jahrmarkte nach teipzig zurückkommt, ist

eine Eingangsaccise daselbst niche zu erheben.

. 21.

Uiber die vom Eingange der Materialien zu entricheende Eingangsaccise wird die im Besondere Ge-

36sten V. der allgemeinen Accisordnung geordnete, besondere Gewerbeaccise werbeaccisen.

a) vom Backen aus Getreide,

b)) vom Bierbrauen,

Ic.) vom Branntweinbrennen und Essigbrauen,

d.) vom Viehschlachten,

auch in der Sctade teipzig nach den allgemeinen Vorschriften, aber binsichtlich des Betrags
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der Abgabe, nach den in dem angefügten teipziger Tarife enthaltenen Säten und Bestim-
mungen, erhoben.

6. 22.

Nahrungsgeld. Das in dem 42., 45., 43., 45. und 4östen §. der allgemelnen Accisordnung

geordneke Nahrungsgeld findet in der Stade teipzig blos bei den, in dem beigefügten

Tarife, unter dem Wort: Nahrungsgeld, genannten Personen Statt.

C.) Nutzvieh- C.) Nu6 viehaccise.
Gceise.

. 23.

Nach den Be- Die im 47., 46. und Aosten §. der allgemeinen Acclsordnung enthaltene Nus-

simmaungen der viehaccise wird in der Stadt teipzig nach gleichen Vorschrifken, und nach den in dem
cisordnung. Tarife enthaltenen Säßen erhoben; die im 48sten F. unter 4., 5. und 6. bemerkten Be-

sceiungen finden jedoch keine Anwendung.

D.) Aceis- D.) Accissteuern von Grundstücken.
Grund-Scteu-

ern.  24.

Steuerübertraz Eine Uibertragung der ordinairen Seeuern aus dem Acciseinkommen findek, in Ge-

gung. mäsheie der im 50., 51., 52. und 5östen §. der allgemeinen Accisordnung ausge-

sprochenen, allgemeinen Grundsätze, in teipzig ebenfalls Seate, jeboch was die Höhe
des Uibertragungs-Quant##, und die Beschaffenheit und Einrichtung der Accissteuern selbst

anlange, und in so weit sie von den, in den andern accisbaren Städten bestehenden

Vorschriften abweiche, so verbleibt es zur Zeic noch durchgängig bei der durch besondere

Befehle bestimmten Verfassung.

 . 25.

Dagegen haben die im 54., 56., 57., 58., 50., 60., öisten §. der allgemeinen

Accisordnung enchaltenen Bestimmungen auch gleiche gesetzliche Krase für die Seade
teipzig.

G. 26.

Aecisbefrei- Die Befreiungen von der Generalaccise, so im 63., 64., 66sten §. der allgemeinen Ac-

ungen, cisordnung geordnet sind, sollen zwar in der Scade teipzig ebenfalls beobachtet werden,

es haben aber alle im Gösten K. genannten Personen, welche auf gedachte Befreiung An-
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spruch machen konnen, diesfalls, wie zeither, von Uns besondere Anordnung auszubrin-
gen, in welcher, ob sie eine gänzliche Befreiung von Erlegung der Accise, oder ein

Geldäquivalene, oder die Resticueion der erlegten Accise zu genießen haben sollen, jedes-

mal bestimme wird, so wie es in Bezug auf die, mit dieser Befreiung bereics begnadig-

cen Personen und milden Seiftungen, bei den ergangenen, besondern Anordnungen verbleibe.

. 27.

Von den ad 4. F. 65, der allgemeinen Accisordnung erwähneen Universicätsmicglie= der Univers-
dern genießen obgedachte Accisbefreiung: ttetemitglieder,

Ga.) die angestellcen und öffentliche Vorlesungen haltnden Professores ordinarü und

extraordinarn;

b.) der bei der Kunstakademie angestellte Direccor und sämmeliche Unterlehrer;

c.) der Universicätssyndicus, der Aceuarlus, der Probstei- Geriches-Verwalter und
die Pedelle.

6. 2.

Die Witewen der ordentlichen Professoren genießen ebenfalls die §. 65. ad 3. den der Wittwen,

Wittwen der Geistlichen bewilligee Befreiung.

. 20.

Die im 68sten §. der allgemeinen Accksordnung geordnete Besrelung der Baumateria-

lien, so wie die im osten 9. enthaltene der Abgebrannten, finden auch in Leipzig Statt,
jedoch was die lebztern anlange, blos von der Eingangsaccise aller zum häuslichen Bedarfe

gehörigen Verbrauchsgegenstände, von der Nucviehaccise und von den Grundsteuern.

s. 30.

Sämmtliche Accisbefreiungen, mie alleiniger Ausnahme der dem Convictorio zu mit Ausschlus

geipzig zustehenden, erstrecken sich nicht auf den unker den General-Accis= Säten mit —*
begriffenen Mahlgroschen.

. 61.

Die allgemeinen WVorschrifeen der Accisordnung §. o1., 02., 05., 0d., 05., 97., Vorschriftender
98., 10 1., 102., 103., 104., 105., 1060., 107., 111. und 112. haben Gasgemseinen
auch für die Seadr teipzig geseßliche Krafe.

# 32.

Bei Erhebung der für die Seade teipzig, zu Bezahlung ibrer Kriegsschulden, be= Sectische Con-
stimmten Anlagen von eingehenden Verbrauchsgegenständen, ingleichen eines besondern lumtsonanla-
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gen und Mahl- Mahlgroschens, verbleibt es bei der, durch Rescript vom Oten December 1819, geneh-

groschen. misten Einrichtung, und hinsichtlich des Mahlgroschens, bei den Rescripten vom 22sten

December 1707 und 15ten April 17603, bis auf weitere Anordnung.

S. 33.

Eintritt der ge- Die geseliche Kraft dleser teipziger Accisordnung hebe mie dem
setzlichen Kraft. 1sten Januar 1825

an.

Zu dessen Urkund haben Wir solche eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm
Canzleiinsiegel bedrucken lassen.

So geschehen zu Dresden, den 24sten Juli 1824.

Friedrich August.

Wilhelm Freiherr von Gutschmid.

Christian August Gunther.
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Darif
für die

Generalaceise in der Stadt Leipzig.
7—O-B%/,6i-“•°/“..#
— ———— —. ———-

. Nach Accis.

Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgabe.
- Stücken thlr gr. pf.

B.

Bäume, . . Siträucher, Holzoffanzen, . . lvom Thaler. . 11—

Beeren, . . Ja.) Heidel. Preißel- Erd- Himbeeren u. dergl. grun, .... 1—ffrei —

b.) Dergleichen getrockneit . . lvom Centner. . 1- 4—

Bienensiccke, oder Korbe mit Bienen, HpHpeuoom Stücks— 6

Bier A.) vom Brauen.

Wegen der vom Brauen des Bieres zu entrichtenden

Malzaccise, s. Getreide.

B.) vom Eingang in die Stadt und die

Dorfer innerhalb der 4 Meile.

1.) ausländisches ohne Unterschled lvom Faß ..
1 von der Kanemn–—

l

pl
mit Ausnahme des Englischen Bieres und der

Braunschweiger Mumme, so mit den Handelsabga-
ben vernommen werden,

2.) aus einer Accisstadt mit Passirzetteln eingebrach-
tes, einfaches und Doppelbiere.. . lvom Faß . .1112 —

3.) aus Dorfern in die Stadt eingebrachtes,

a.) Doppelbiere. .. lvom Faß  12—

b.) einfaches Beeeer... H#om S .

Besetzsammlung 1824. ( 18 )
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Accis

abgabe.
Nach

Thaler,Centner,
Stück rc.

Benennung der Gegenstände.

thlr. gr. pf.

Kofent, Halb= oder Nachbier, Lempel ist accisfrei.
Halbbier vom Doppelbier wird wie einfaches Bier

angesehen.

A.) Vom Branntweinbrennen.

Branntwein, Von dem zum Brennen des Branntweins geschrote-

" nen Getreide, es mag solches vom Brenner selbst

erbaut, oder erkauft worden seyn, ist die Schrot-
accise nach den bei dem Worte: Getreide, an

gegebenen Sätzen zu entrichten.

8.) Vom Eingange.

a.) aus Dorfern außer der Viertelmeile . lvom Centner ..

von der Kanne . — —

—

—l
b.) aus accisbaren Stadten, oder aus Dorfern bin—

nen der Viertelmeile, wenn die Entrichtung der

Schrotaccise nachgewiesen wird, als Nachschus vo#m Ceniner0
 von der Kanei—

 Sy

Bc.) aus Obst, Erdbirnen und dergl., überhaupt nicht
aus Schrot gefertigten Branntwein, ohne Unter-
schied des Orts, woher er eingehtt. . lvom Centner. . -18—

C.) Vom Handel und Ausschanke.

a.) Der Branntweinbrenner und Grossohändler hat
bei dem Verkaufe des selbst gebrannten, oder aus-

wärts erkauften und vergebenen Branntweins, von

dem Verkaufe im Großen eine Accisabgabe nicht

zu entrichten.

b.) Vom Ausschanke im Kleinen, mit Inbegriff des

Destillirens und Abziehens vom Centnter 10
von der Kanne — 3

i

H
Die Accise muß jedoch sofort beim Einlegen des

Branntweins und vor dessen Ausschank entrichtet,

oder dafür von dem Ausschenkenden ein verhält-
— nißmaßiges Fixum ubernommen werden.



Nach Accis.

Benennung der Gegenstände. Thaler, ECentner, abgabe.
Stück rc. thlr. gr. pf.

Butter ........«...-.7 vom Centner Brutto—12—
von 1 Pfund 1

E.

Eyer, " Hühner, l- · "“ " 0 0 " " vom Schock i " — — 6

Kiebitzen, 0  — # r · ri rN 1 3 - · 2 —

Ameisen, rl o s o e "“ s o von der Metze — 1

Erdä p fel, 4 "“ 6 " o 0 " "“ l vom Scheffel . 6

2 ". "“ Mehl, 0 " 0 lv 0 · l l · · · 7 - " " — 8 —

Essig A.) Von der Essig fabrication.

Von dem hierzu geschrotenen Getreide ist die bel dem

Worte: Getreide, angegebene Schrotaccise zu
entrichten.

B.) Vom Eingange.

1.) Essig, welcher aus einer accisbaren Stadt, oder

von in der Vlerkelmeile gelegenen Dorfern mit

Passirzetteln eingeht:
a.) Wein- und andrer Obstessig. . , lbvom Eimer . . 1 3—

b.) Bier- Weitzen- und gemeiner Essig,. . lvom Eimer . . 1-116

2.) Essig von außerhalb der Viectelmeile gelegenen

Dorfern eingebracht:
a.) Wein- und anderer Obstessigg. . . lvom Eimer . 5 12111

von der Kanne . ——2

b) Bier-, Weitzen= oder gemeiner Essig, . vom Eimien
von der Kanne.—17

F.

Federvieh, 1) Pfauen, Papageien, Schwäne und bergleichen, vom Stück2—
2.) Kapaune, Perl- und Truthüner, Ginse, m Stück6
3.) Jahme Ente, altes uhnpoom Stück —3
4.) Junges Huhn.. ..... vom Stuck. ——2

5.) Tauben, s s o s s o o . p- vom Paar . . — 2

(288)
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4% Nach
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner,

Stück 2c.

.—

Federwildpree) Fasasasga . . lvom Stuck ..

und Vogel. 5.) Wilde Gans, Ente, Rebhuhn, Trappe, Schnepfe.

Fische„ 

Früchte

Garten= und

Feldgewächse.

#

Auerhahn, Birkhahn, Stein= und Haselhuhn,

I.) Lerchen, Ortolans, Jippen, Jiemer, Drosseln, Am-

seln, Krammetsvöogel, Wachteln, Brachböogel,
d.) andere kleine Vögel, ......—

e.) Singevogel, m lm o o rli r

1.) Im frischen Zustande.

a.) Lachs, Aal, Hecht, Forelle,
b.) Karpfen, Borse, Karauschen und andere ver,

gleicchen

c. Schmerlen, Ellritzen, Gründlinge und dergleichen,

so nach der Kanne verkauft werden, ..

d.) Fische, welche weder gewogen, noch kannenweise,

sondern nach der Hand verkauft werden

2.) Geräuchert.

Pocklinge zum feilen Verkouff

s. Obst= auch Gartengewächse.

G.

1.) feine, als:
a) Melonen, Ananasss

b.) Artischocken, Weintrauben, Spargel

2.) gemeine, als: Salat, Gurken, Kraur, Kohl,
Möhren, Rüben, grüne Erbsen, Bohnen, Jwiebeln, .

von dem Tragkorb

oder Flechte . .
Wurzeln, Kräucer und derglelchen

3.) Sauerkrau ...

4.) Blumen und Blumenstacke und dergl.

vom Stück

von der Mandel

is ·

vom Stück

vom Pfund

vom Cenner

vom Pfund

von der Kanne

vom CThaler ..

vom Centner

vom Stück

vom Tragkorb

vom Handkorb

vom Cenener

vom Thaler

8

Accis

abgabe.

thlr. ar. pf.

— 26

— — 6

— — 8

— — 2

— —6

— — 2

— 8 –

—1

— — 6

— 1 –

– 2 –

— — 53

— 2 —

— 1 —

— — 6

— 2 –

– 1 –.
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Benennung der Gegenstande.

Getreide und

trockene Gemuse.

A.) Vom Eingang,

1.) in Kornern,

a.) Weitzen, Dinkel, Korn, Wicken, roher Hirse,
b.) Gerste, Hafer, Heidekkon
c) Ersen

2) als Mehl,

a.) vom, Mehl, so vom Lande zum feilen Verkaufe
eingebrache, oder von Müllern und Mehlhänd-

lern verkauft wird, mit Inschluß des Mahl.
groschens,

Weitzen- und Dinkelmehl,.. ...

Kornmehl. ....

Gerste= und Heidekornmeoehl
b) vom Mehl, so nicht zum Handel, sondern

zum eignen Verbrauche eingebracht wird,
Weitzen= und Dinkelmhheeel

Kornmel
Gerste= und Heidekornmbehee.

Jcc.) von Klekii

3.) als Backwerk,

a.) von Semmeln, Kuchen, und derglkeichen Back,

werk, einschließlich 2 pf. Mahlsteuerr
b.) vom Brddddee

im Einzellen
Zhc.) Macaroni, Nuden

4.) als Gemüse, und zwar von

1.) Gue Bohnen, Linsen, Spalz, Graupen,
Hir e, r'o · r % r ·

2.) Inländischer Weitzengries

F§ — — ————

6

Nach

Thaler, Centner,
Stuck c.

Accis

vom Scheffel

vom Scheffel

vom Scheffel 4 ·

vom Scheffe.
vom Scheffeel

vom Scheffel.

vom Scheffel

vom Scheffel

vom Scheffel

vom Scheffel

 i·4h

von 12 Pfunden

vom Scheffel nach

144 Pfunden
von 12 Pfunden

vom Cenener Brutto

vom Pfund Netto

vom Scheffee

vom Scheffel
oder

2 Pfund

abgabe.

 cthlr. ar. vf.

1

— 1—

—E — 6

— 4 —

— 10 —

— 7 —

— 4 6

— 5 —

— 3 6

— 1 —

– 11—

— 7 —

— —

— t2 —

— — 2—

– 5.—

— 16 —

— 5
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——

Nach Accisß-=
Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgabe.

Stuck c.

#——'—Einnm
—— — — —

thlr. gr. pf.

Anmerkung.

Frei von der Eingangsaccisfe ist,

a.) das Getreide, welches erweislich zu Saamen be-

stimmt ist,
b.) das Getreide, so von den Unterthanen selbst und

· nicht von Lieferanten, in das Konigl. Magazin,

das Zinsgetreide, so in das Konigl. Rent—

amt, auf den Raths-Korn. Boden und an das

Convictorium abgeliefert wird; die Eingangs-
accise muß aber von dem nachentrichtet werden,

was aus dem genannten Magazine an Stadt-

einwohner verkauft oder als Deputat abgege-
ben wird, i

c.) das Getreide, so Landbewohner in die Stadt—

muhlen zum Mahlen und das Mehl davon wie—

der auf das Land bringen.

.) Von dem zur Möhle gebrachten, zum Ktädt=

schen Verbrauche bestimmten Getreide.

I. Vom Backen;

mit Inschluß des Mahlgroschens an —2 gr.

— vom Scheffel Weitzen, — 1 gr. — vom

Scheffel Korn und — 1 gr. — vom Scheffel

anderen Getreides,

a.) zum Hausbacken,

Weitzen, Dinel Huoom Scheffel
Korn.. u PHouoom Schefffe.—

Gerste, Hafer, Heidekorn, Haoom Scheffe.—
b.) zum Bankbacken,

Weitzen, Dinkell. lvom Scheffe.+9198

Korn.. lvom Scheffel ..

Gerste, Hafer, Heidekorn... . lvom Scheffel. . 2 512

&amp;OO
l CI
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Nach Accig.

Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, abgale
Stück re. thlr. at. 1.

“———“'4—
—— ——— — —

Anmerkung.

Die Inhaber der in der Stadt befindlichen Mahl-

mihlen haben das zu ihrem eignen Verbrauche
vermahlene, oder zur Fütterung für ihr Vieh ver-

schrotene, ingkeichen das Meßgetreide, welches ste
von dem, von Landbewohnern in ihren Mühlen

accisfrei abgemahlenen Getreide erhalten, mit der

resp. Back und Schrotaccise, wie zeither, auch fer-

nerhin durch ihnen zu bewilligende Fixa zu ver-

rechten.

II.) Vom Vierbrauen.

Von jedem Scheffel Rasz Hpo#Scheffel — 6

ohne Unterschied des Braun= und Weißbseres.

III!) Vom Schroten,

mit Inschluß des Mahlgroschens.

Ca.) Branntwein= und Essügschrot,

1.) vom Weiten . lovom Scheffel — 12·'—

2.) von Korn und Gerstee.. Ho Schefffe. 11|—

b.) Gerste zu Grutze, Graupen und dergleichen Ge.
museß. .. lvom Schefffe.—4

e.) zu Starke und Puder.. Huom Scheffel –7
d.) vom Getreide und von Hülsenfrüchten zu Vieh.

schrot und zum Gerben für Kürschner, in-

gleichen vom Steinoß, Staubmehl, . lvom Schefffe—

Anmerkung.

Eine Handelsaceise vom Handel mit Getreide findet
in Leipzig nicht Scatt.

#
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Nach Accis-—

Benennung der Gegenstande. Thaler, Centner, abgabe.

Stück rc. cblr.k..k42
v 1 — —

H
Hefen,. . . Wein-- Bier- und dergleichen. .. lvon der Tonne. 2—

« von4Kannen.-—1

Heu,...undGrummet,........vomCentner..-—6

Holz,...I«)«Bau-undNutzholz,wenneszumHandeleingei
. bracht wird:

1.) Masten. .. lvom Stuck. . 1- 16 —

2.) Wellen, Bretbaume von 20 Zoll Starke

und darüber am untern Durchmesser, dvom Stic—8—

3) Brekklotzer und andere größere Nutzstücke, vom Stüs— 1—

4.) Baustämme aller ÄAii v# Stükckhk1—

5.) Pfosten. Spinde. Tischler-Breter, vom Schock8—
6) Schlagbreter, Schwarten, Latten, vom Schck— 2—

7.) Stabholz, Ppen, Oxthoft, Bodenstäbe und
dergleichen Hom Schoakck——

4 8.) leere Fässess Haoom Stück.——3

9.) Schindeln, . lvom Schock . — 1—

10.) Dachspane, .. ....von6 Schocken -— —

11.) Stangen, Pfahle, Reifftäbe, Rohren, . svom Schock. . 1-2—

12.) Besen, . lvom Schubkarren. — —6

b.) Brennholz und Holzkohlen,

1.) weiches Scheitholz aller Art, auch Stocke,
Stockholz, 2i Hoon der Klaster— —

2.) hartes ScheithohhpHoon der Klafter— 1 6
3.) Reißholz aller Art, . lvom Schock. . 1- — 3

4.) Rinden, Kien, Tannenzapfen, Lohe und
Lohkuchen.. . . lvom Centner. . 1- —3

5.) Holzkohlen, ..... doonm Centner. . I—53

6.) Steinkohlen .. . . lvom Centner. . 1- +— 3

7.) Torf, auf Wagen eingebracht, vom Pfeddie—
cy) Holzwaaren, gemeine, Eisenberger und dergl., so

offentlich feil gehalten werden, . lvom Thaler. . -11—

Honig, . . zum feilen Verkaufe .. lvon der Kanne . — —16



A — — —— — —————— — .— —"

 -

Benennung der Gegenstände.

—......———.—

Käse

Krebse, ..

Milch, · · ·

Nahrungsgeld,

Gesesammlung, 1844.

K.

inldndische und gemeine Ksfe

und Schueesen

a.) Bukter= und andere Miicch,

M.

b.) Rahm oder Sahne, . . ....

B.)

C.)

N.

A.) Frende und solche Personen, so, auf erhaltene
Vergünstigung, in den Meßzeiten zu Leipzig

Schauspiele oder Vorstkellungen geben, inglei-

chen Seiltä—nzer, Kunstreiter, Marionettenspieler,
Aussteller von Sehenswürdigkeiten, Menagerieen

und dergleichen, nach Beschaffenheit der Vor-

stellungen und des Verdienstes von dem Pri-

vat-Unternhhmen

Fremde Hausirer, die über die Erlaubniß zum

Hausiren in den Metzzeiten sich ausweisen, ent-

richten nach Beschaffenheit ihres Handels

a.) Billard= und Kegelbahnhalter entrichten mo
natlich ri 9 rP ! r— r— ·# 6 riê ri

nach Beschaffenheit .....

Nach

Thaler, Centner,
Stuck 2c.

vom Schock

vom Schock

von 2 Kannen

von der Kanne

täglicg

überhaunt

bis

von jeder Billardta.

fel oder jedem Ke.

gelplatze
# 2 2 ·

(20)

—

—

khlr. gr. pf.
J. M—*

OS

Accis

abgabe.



. — — —.. –—..V

Benennung der Gegenstände.

Nutz-Vieh-Accife,

Obsst

Pilze:

Sämereien,

—

.
—

b.) Kaffeeschenken, nach Beschaffenheit ihres Ver-
dienstes, monatligg

von 1 Miethwagenpferde ...

von 1 Fuhrmanns- und von jedem Mieth. Nei.
Perde, 6 "“ 6“ - s

von 1 Ackerpfrden

von 1 Zugochen

von 1 Zuchtkuhß. ....

von 1 Ziegge ......

von 1 Schafe oder Hammel, .....

O.

1.) grunes,

a.) Aprikosen, Pfirsichen
b.) Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Weintrau-

ben, Quitten, Mispeln und dergleichen,

Jc.) Nüsse, welsche, Hasel- und dergl. Nüsse,

2.) gebackenes ohne Unterschied.
ohne Grenz-Accis-Zettel
mit solsen

z.) Obstmus zum feilen Verkaufe ohne Grenz-
Accis-Zettel, 0 · ## · " · 

mit GrenzAccis-Nettel, ...

grune, 2 · 6 . . . ·4 · ·

getrocknhtee

Rübsaamen, ......

r–i2#1G#2

vom

vom

vom

vom

Nach

Stück 2c

monatlich

 ######rG

Scheffel.

Scheffel
Centner

vom Cenener#.

Scheffel

Thaler, Cenener,

vom Centner Brutto

—

III

—

+

 —1I0#

—*

frei

12

Accis.-

abgabe.

thlr. gr. pf.

— —

111

eslol
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Nach Accis-·

Benennung der Gegenstände. Thaler, Centner, bgabe.
Stuck 2c. chlr. gr. pe

.......— ........--—

Bucheckern, Eicheln, Pfirsich= und Pflaumenkerne, ben Scheffle.—+—6
Strocoh böhre Unterschied, . .. vom Schock. . — 2—

T.

Thon .... 2 — vvom Fuder zu 10
Centnen- 3—

V.

; · Fleischwerk, Schlachtaccise.Vieh, - " -

A. vom Eingang in die Stadt.

Von geschlachtetem Fleisch und Fleischwerk, ge-
rauchert oder grun,

inlandisches. vdom Pfund. . 1

ausländisches vouom Pfund *i 2
3.) Vom Bank- und Hausschlachten,

ohne Unterschied von 1 Mund — 1

hieruber
von der Rindshaut vuvoon 1 Stüchk — 1 3

von allen andern Häuten und Fellen, von 1 Stäüüä——1

vom Talge... . . lvom Centor— 2—

« bon4Pfunden.«-—1

Anmerkung.

1.) Die Schlachtaccise ist zu gleicher Zeit mit der
Fleischsteuer zu entrichten. J

2.) Eine Ermaßigung der obigen Accisabgabe bis

zur Hälfte, kann nur eintreten, insofern durch

obrigkeitliches Zeugniß sofort glaubhaft erwiesen 1
ist, daß durch Erkrankung oder sonstige Un-

glücksfälle des Viehes, das Nothschlachten
nicht zu umgehen gewesen.

5.) Die Fleischer haben wegen ihrer eignen Consum-
tion keine Befreiung von der Schlachtaccif.
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Nach
Thaler, Centner,

Stück c.

W.

a.) Inländischer Wen:

b.) Most, " · · " O o ". "

Der Ausschank ist frei.

einschließlich der Haute und zwar:

a.) vom Hirschwild;
b.).) vom Schmalthier und Schwein, .

c.) vom Reh und risch ling, .
d) vom Hasen, . . .

e.) Wildpret aller Ar in einzelnen Stücken,
dergleichen Kochwildprersr

Anmerkun gen.

Die allgemeinen Anmerkungen ad 2. 3. und 4.

des allgemeinen Tarifs sind auch für Leipzig gülteig.

Ausgegeben zu Dresden am 2lsten August 1824.

 — — — — —

vom Eimer
von der Kanne

vom Eimer.

vom Stück

vom Stück

vom Stükf

vom Stück

vom Pfund

vom Vfund

#

l

Its-Imm-

l

ZFS

—...-.«—»

Accis.

H##

1..

abgabe.

thlr. gr. pf.—

5ö
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